
BESCHWERDEKA}IMERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHANBP.ES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	OF TUE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTAMTS 	PATENT OFFICE 	DES BREVETS 

Veroffentlichung im Amtsblatt gol Nein 

Aktenzeichen: 	W 14/91 - 3.2.4 

Anmeldenunnuer: 	PCT/DE 90/00 604 

Veroffentlichungs-Nr.: 

Bezeichnung der Erfindung: Schaufelrad, insbesondere für HaarpflegegerAte 

K1àifikationT 

E N T S C H E I D U N G 

vom 3. Juni 1991 

Anmelderin: 	Braun Aktiengesellschaft und 
Vieth Alfred 

Stichwort: 

EPU 	PCT Artikel 17(3) (a), Regein 13.1, 40.2 (c) 

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit "a posteriori" - nicht begrQndet" 

Leitsatz 

EPA Form 3030 01.91 



Europöisches 	European 

Patentamt 	Patent Office 

00) 	 Beschwerdekammem 	Boards of Appeal quo))  

Aktenzeichen: W 14/91 - 3.2.4 
Internationale Anmeldung PCT/DE 90/00 604 

Office europeen 
des brevets 

Chambres de recours 

ENTSCHEIDIJNC 
der Technischen Beschwerdekanimer 3.2.4 

vom 3. Juni 1991 

------Braun--Akt-iengese11schaf 
D-6000 Frankfurt am Main (DE) 	- 

Vertreter: 	Braun AG 
Patentabteilung 
Frankfurtert Stra1e 145 
D-6242 Kronberg (TS) (DE) 

Gegenstand der Entscheidung: Viderspruch gemAl Regel 40.2(c) des Vertrages 
über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Patentwesens gegen die Aufforderung des 
EuropAischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) 
vom 15. Januar 1991 zur Zahiung einer 
zusAtz lichen RecherchengebUhr. 

Zusammensetzung der Kammer: 

) Vorsitzender: 	C. Andries 
Mitglieder: 	H. Seidenschwarz 

J. Seitz 



1 	 W 14/91 
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Sachverhalt und Antrãge 

Die Arnuelderin hat die internationale Anmeldung 

PCT/DE 90/00 604 eingereicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des Europãischen Patentamts 
(EPA) hat als zustândige internationale Recherchenbehärde 
(IRB) der Anmelderin mit Mitteilung vomu 15. Januar 1991 
eine Aufforderung gemuã8 Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 
PcTzurZahlung einer zusàtz lichen Recherchengebühr 

- zugestellt Die IRB vertritt die 
internationale Anmeldung dem Erfordernis der 	 - 

Einheitiichkeit nicht entspreche. Zur Begründung wird 

ausgeführt: 

"Die im unabhãngigen Anspruch 1 genannte, der Erfindung 
zugrundeliegende Aufgabe weist keine erfinderische 
Tatigkeit gegenuber dem aus DE-A-3 428 650 und DE-C-84 737 
bekannten Stand der Technik auf. 

Die ursprüngliche einzige ailgemneine erfinderische Idee, 
die auch den Gegenstand der abhàngigen Ansprüche 
einschlieSt, ist deshaib nicht muehr zulässig; es mnu8 somit 
erneut festgestellt werden, ob die in den abhângigen 
Ansprüchen genannten kennzeichnenden Merkmale technisch 
zusaunuenhãngen oder zusamnuienwirken. 

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter 
verschiedene Sachverhalte, von denen jeder eine 
unterschiedliche erfinderische Idee verwirkiicht, da er 
ein eigenstãndiges, unabhängiges technisches Merkmal 

darstelit. 

1. AnsprUche 1, 2 und 7: Schaufeirad mit uberlappenden 
Schaufein; Schaufelseiten-
Oberkante der Schaufel (11) und 
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Schaufelseiten-Unterkarite der 

Schaufel (12) bilden ein spitzen 

Winkel. 

2. Ansprüche 3-6 und 8: Schaufeirad mit uberlappenden 

Schaufein; Schaufelseiten-

Oberkante der Schaufel (11) und 

Schaufelseiten-Unterkante der 

Schaufel (12) sind parallel 

ausgerichtet. 

Die oben erwähnten Anspruchsgruppen bilden Nichteinheit-

lichkeit a posteriori." 

III. Die Anmelderin hat am 31. Januar 1991 Widerspruch nach 

Regel 40.2 (C) PCT eingelegt und rechtzeitig die 

zusãtzliche Recherchengebuhr entrichtet. 

Zur Begründung ihres Widerspruchs führt sie sinngemá8 

folgendes aus: 

Es fehie die Begründung dafür, daB der Gegenstand des 

Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhe. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu und beruhe auf 

einer erfinderischen Tätigkeit. 

Die Auffassung der IRB hinsichtlich der Uneinheit-

lichkeit der vorliegenden internationalen Anme]dung 

treffe nicht zu. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	Der Widerspruch ist zulãssig. 

L 
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In ihrer Entscheidung G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) hat die 
GroBe Beschwerdekanuner festgestellt, daB das EPA in seiner 
Funktion als IRB in eindeutigen Fallen nach Artikel 17 (3) 
(a) PCT eine vorlàufige Prüfung auf Neuheit und 
erfinderische Tätigkeit durchführen und weitere 
RecherchengebUhren verlangen könne, wenn der inter-
nationalen Anineldung die Einheitlichkeit "a posteriori" 
fehle. Angesichts der Tatsache, daB bei einem solchen 
Verfahrender Anmelderin keine Gelegenheit zur Stellung-
nahine erhalte, wirdempfohlen, béi 
Neuheit und erfinderischer Tátigkeit Zuruckhalturig zu üben 
und in Grenzfàllen nicht davon auszugehen, daB eine 
Annieldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der 
Erfindung wegen inangeinder Neuheit oder erfinderischer 
Tätigkeit nicht erfülle. 

Zuin Nachweis dafür, daB ein eindeutiger Fall vorliegt, 
bedarf es aber auch einer deutlichen und ausreichenden' 
Begründung in der Aufforderung zur Zahiung, so daB es der 
Aninelderin inögiich ist, die zuin Einwand der tJneinheitlich-
keit führenden Uberlegungen der IRB ohne Schwierigkeiten 
folgen zu können. 

In der ergangenen Aufforderung zur Zahlung einer 
zusätzlichen Recherchengebühr ist von der IRB über die 
Auflistung der Anspruchsgruppen hinaus als Grund für eine 
Nichteinhei.tlichkeit "a posteriori" nur angegeben worden, 
daB die un unabhängigen Anspruch 1 genannte, dèr Erfindung 
zugrundeliegende Aufgabe keine erfinderische Tatigkeit 
gegenüber dem aus den Druckschriften DE-A-3 428 650 und 
DE-C-84 737 bekannten Stand der Technik aufweise. 

Die IRB hat deninach keine BegrUndung dafür gegeben, daB 
der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei oder nicht 
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auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie hat es auch 
versàunit, darzulegen: 

erstens, weichen Stand der Technik sie als den ansieht, 
der im Sinne der Regel 6.3 b) i) PCT die technischen 
Merkmale enthält, die für die Festlegung des beanspruchten 
Gegenstands des vorliegenden Schutzbegehrens notwendig 
sind, jedoch - in Verbindung initeinander - zum Stand der 
Technik gehören; 

zweitens, welche Aufgabe ausgehend von diesem Stand der 
Technik nach ihrer Ansicht durch den Gegenstand des 
vorliegenden Schutzbegehrens gelóst wird, und 

drittens, wo und warum der Fachmann die Lôsung der Aufgabe 
in dein Stand der Technik geinäB den von ihr genannten 
Druckschriften findet. 

Die Móglichkeit, wie die diesen Druckschriften zu 
entnehmenden Lehren mit der Lehre des vorliegenden 
Schutzbegehrens zu verknupfen sind, hat die IRB nicht 
aufgezeigt. 

Der Hinweis auf die beiden Druckschriften und die 
Aufteilung der Ansprüche in zwei Gruppen erlauben es der 
Kammer und der Aninelderin deshaib nicht, die Uberlegungen 
der IRB nachzuvollziehen, inwiefern der Gegenstand des 
Anspruchs 1 nicht neu oder erfinderisch sei. 

Die IRB hat demnach nicht dargelegt, waruin der nach ihrer 
Ansicht zwischen dem Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 7 
einerseits und demn Gegenstand der Ansprüche 3 bis 6 und 8 
andererseits bestehende Unterschied Veranlassung zu zwei 
unterschliedlichen erfinderischen Ideen gibt. 
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Die Aufforderung zur Zahiung ist daher unter Verstol3 gegen 

die Begründungspflicht gemãJ3 Regel 40.1 PCT ergangen und 
kann mithin nicht als rechtswirksam angesehen werden. 

Da die Anmelderin somit die zusãtzliche Recherchengebühr 
ohne rechtlichen Grund entrichtet hat, kann sie diese 
zurückverlangen. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich für 
die Kaininer, zu prüfen, inwieweit die vorliegende inter-
nationalen Anmeldung den in Regel 13.1 PCT niedergelegten 
Kriterien für die Einheitlichkeit der Erfindung genügt. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchengebühr wird 
angeordnet. 

Die Geschäftsstellenbeanite: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andries 
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